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Die gegenseitige Anerkennung der auTtTe
Mennoniten Vor einer Okumenischen Herausforderung
550 ermahne ich euch HUFL, ich, der Gefangene In dem Herrn, daß ihr der Be-
rufung würdig lebt, mIit der ihr berufen seid, In aller Demut und Sanftmut, In
Geduld Ertragt einer den andern In 1€. und seid darauf bedacht, wahren
die Einigkeit Im Geist UNC: das Band des Friedens: ein Leib und ein Geist, WIeE
ihr auch berufen seid einer Hoffnung Berufung; e1n Herr, e1in Glaube,
INe aujJe; 21n ott und Vater aller, der da ist über en und durch alle und In
Ilen« (Eph
Von dieser paulinischen »Mahnrede«“ aUus dem Epheserbrief lassen sich (3e-
sprächspartner iın der Okumene prımar leiten, wenn die rage geklärt WCI -
den soll,; ob un: WI1Ie die verschiedenen Konfessionen die Taufe gegenselt1g
anerkennen können. ine grobe Sichtung der ökumenischen Diskussions-
lage äfßt rasch erkennen, da{fß einerseıits bereits erfolgte theologische Klä-
rungen iıne ewegung aufeinander möglich machten, weıtere Klärungen
aber och ausstehen. Die ITrennungslinien scheinen schärfsten zwischen
olchen Kirchen verlaufen, die die Säuglingstaufe praktizieren, un jenen
Kirchen, die s1e In »täuferischer TIradition« ablehnen. Als klassische Formu-
lierung dieser Differenz kann eine Aussage Edmund Schlinks, eines höchst
bedeutsamen Ökumenikers 1m vorigen Jahrhundert, angeführt werden: » DIie
tiefste Difterenz verläuft nicht zwischen dem ostkirchlichen Verständnis und
Augustin, auch nicht zwischen Ihomas un Luther un letztlich auch nicht
zwischen Luther un: Calvin, sondern zwischen diesen allen einerseits un:
Zwingli un den Täufern andererseits. Die tiefste Differenz ist nicht erst die
Anerkennung oder Nicht-Anerkennung der Kindertaufe, sondern das Ver-
ständnis der au{fTfe als Gottes Tlat oder als Jlat des menschlichen Gehor-
sams.«}

l. Die Fragestellung
Die Bedeutung der gegenseıitigen Anerkennung der aute ann aum über-
schätzt werden. In der Rezeption der Konvergenztexte VO  aD 1ma formulierte
die Weltkonferenz für Glauben und Kirchenverfassung des OÖkumenischen
Rates der Kirchen ÖRK) iın Santiago de Compostela (1993) eindrücklich
» Wenn nämlich die Taufe, die eine Gemeinschaft feiert, anerkannt wird, Wäas
kann 1m Leben dieser Gemeinschaft noch als skirchlich« anerkannt werden?
Insofern die Kirchen gegenselt1g ihre Taufe anerkennen, sind S1e abei,; eine
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Taufekklesiologie entwickeln, in die auch andere Elemente gemeinsamen
aubens un Lebens eingebracht werden können.«*
Von Interesse soll 1m weılteren allerdings nicht die Darstellung un:! wägung
der theologischen Argumente für die Je unterschiedlich ausgebildete re
un: Iradition seıin Das ist In einer schier unerme(lfßlichen hervorragen-
der exegetischer, historischer un:! systematisch-theologischer eıtrage aus-

UunNriıc geschehen.” 1elmenNnr soll 1mM Horizont der ökumenischen Heraus-
forderung gefragt werden, welche Konvergenzen einem chritt gegensel-
tiger Taufanerkennung notig sind un welche bleibenden Divergenzen oder
al Diftferenzen selen
Diese Aufgabe wird zunächst aktuellen Beispiel der vielbeachteten DE
genseılitigen Taufanerkennung VOI Kirchen iın Deutschland erläutert, die ın
Magdeburg feierlich unterzeichnet wurde. Anhand der bilateralen lutherisch-
mennonitischen Dialoge ann dann ezielt ach dem och bestehenden Klä-
rungsbedarf efragt werden. DIe breitere gegenwartige ökumenische Diskus-
sionslage wird jeweils mıt aufgenommen, bereits formulierte Konver-
genzmöglichkeiten aufzuzeigen. Das Ziel ist schlie{fßlich, die Herausforderung
difterenzierter formulieren für die eigene Konfession, wWwI1e auch für die
kommenden Öökumenischen Gespräche ZUT gegenseıltigen Anerkennung der
einen auTtfe

F Z Konsens, Divergenzen und Differenzen Beispie!l der gegenseitigen
Taufanerkennung Magdeburg 2007]/
Am pri 2007 feierten 1m Magdeburger Dom elf Kirchen der Arbeitsge-
meinschaft Christlicher Kirchen 1ın Deutschland die gegenseıltige An-
erkennung der Taufe.®© Irotz begrenzter Reichweite stelle die Erklärung einen
bedeutsamen chritt 1n Richtung auf die Vo sichtbare Gemeinschaft der
christlichen Kirchen 1n Deutschland dar un verleihe der Zusammenarbeit
der Kirchen eine festere geistliche und theologische Grundlage, me1ıint Kon-
rad Raiser.’ Letzteres MUu allerdings och der Bewährung überlassen blei-
ben Nicht alle Mitgliedskirchen der ACK konnten sich der Erklärung
schließen: neben ZwWel alt-orientalischen Kirchen auch die Kirchen der täufe-
rischen Iradition. Ausgehend VO gemeinsamen christologischen Bekennt-
N1s wird In der rklärung auf eın »Grundeinverständnis über die Taufe«
kurriert, das »» t]rotz Unterschieden 1m Verständnis VO  3 Kirche« estehe Im
folgenden werden die entsprechenden Elemente genannt:
(a) aufte ist » Teilhabe Geheimnis Von Christi Tod un Auferstehung«;
(b) Taufe bedeutet »Neugeburt 1n Jesus Christus«;
(C) Taufe ist Empfang des »Sakraments«:

5()



(d) Taufe 1st ejahung VO Gottes 1€e' 1m Glauben:
(e) 2UENe die autTfe werden die Getauften »mıt Christus und zugleic. mıiıt sSe1-
1915 olk er Zeiten un Orte vereint«;
(f) autTie ist »Zeichen der Einheit er Christen«, deren Fundament Christus
1ST
Hinsichtlich des Rıtus wird In der Magdeburg-Erklärung festgestellt, da{ß
daher jede aufTe anerkannt werde, die vollzogen wird:
r}} »nach dem Auftrag Jesu«;
12} »ıIım Namen des Vaters un des Sohnes un: des Heiligen Geistes«;
r3) »mıt der Zeichenhandlung des Untertauchens 1mM Wasser bzw. des

Übergießens mıiıt Wasser«.
r4) Die vollzogene auftTte se1 »einmalig und unwiederholbar«.
Warum konnten Mennoniten sich diesem »Grundeinverständnis« nicht
schliefßßen? In einem ersten vorausgehenden Gesprächsgang einer multikon-
fessionell zusammengesetzten Arbeitsgruppe War eın Vertreter auUus der täufe-
rischen Tradition (Baptisten) och beteiligt, obwohl INnan bereits vermutete,
dafß CS rasch nicht ZUr einer Überwindung der Difterenzen mit den KIr-
chen der täuferischen Tradition kommen würde. Dann entschieden die bei-
den »Grofkirchen« in Deutschlan (Evangelische Kirche in Deutschland un
Deutsche Bischofskonferenz), zunächst bilateral einen gemeinsamen ext
erarbeiten, der dann en Mitgliedskirchen der ACK zugesandt wurde, VCI-
bunden mıt der Einladung, auf der Grundlage dieses gemeinsamen Textes SC
genseılt1g die aufTte anzuerkennen. Bedingung se1 allerdings, dem ext
keine Änderungen mehr vorzunehmen: »S51e mussen sich also einem Ja
oder Nein entschließen «®
Die Arbeitsgemeinschaft Mennonitischer Gemeinden in Deutschland
hat daraufhin zunächst ihr Befremden un: Bedauern bezüglich eines solchen
Vorgehens ıIn der ÖOkumene ZU Ausdruck gebracht, denn auch S1e halte »die
aufTte für eın uns ber die Konfessionsgrenzen hinweg verbindendes Ele-
ment«.? In der darauf folgenden qualifizierten Stellungnahme AB vorgeleg-
ten Anerkennungstext signalisiert die AM:! dort Zustimmung, sich die
Aussagen direkt auf die Zeugnisse des Neuen Testaments stutzen. In Trel
Punkten selen jedoch Formulierungen ewählt, denen INa  - aufgrund des e1-
n  n Taufverständnisses und der Taufpraxis mennonitischer Gemeinden
nicht zustimmen könne:
( Die Taufe werde als »Sakrament« bezeichnet, wodurch alle Traditionen,

die kein sakramentales Taufverständnis vertreten,; ausgeschlossen selen.
(2) Mit der Aussage »die vollzogene aufe ist einmalig un unwiederhol-

Dar« werde ‚War sowohl die Überzeugung als auch die angige Praxis
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mennonitischer Gemeinden ANSCIMECSSCH beschrieben, denn 111allı C1I-

kenne »prinzipiell« jede Taufe die ach dem beschriebenen Rıtus voll-
werde. och gelte dies LIUT insofern, als eine solche aufTfe auch VOIlL

dem betreffenden Glaubenden selbst als gültig anerkannt würde.
(3) Man bedauere, da{s das für die täuferisch-mennonitische Tradition wich-

tige Bekennen des Glaubens wen1g Beachtung finde
Unter Mennoniten wurde die Einladung, bei der Taufanerkennung 1n Mag-
deburg doch eın Grufßwort 1m Namen der täuferischen Kirchen sprechen,
als Zeichen gewertet, dafß HC den 1er sich vollziehenden chritt 191808  e} keine
»Zwei-Klassen-Ökumene« entstehen sSo Im Grufßwort der M wird
weiterführend formuliert, INnan habe sich als Kirchen der täuferischen Tadı-
tion biblisch-theologischen Gründen« der vorliegenden rklärung nicht
anschlıeisen können. Dennoch empfinde INall die j]er vollzogene wechsel-
seltige Anerkennung der aufte als einen bedeutenden chritt der beteiligten
Kirchen aufeinander un: wünsche Gottes egen »für die praktischen
Schritte, die sich aus dieser getroffenen Vereinbarung ergeben.« uch WE

CS 1n der auffrage gegenwartıg keine FEinheit gebe, WI1SSeEe INan sich dennoch
miteinander verbunden yals Gemeinschaft der Glaubenden 1m Bekenntnis
eSus Christus, uUuLNlseIeNl Herrn«, die danach trachte, » [ gemeinsam CI -

füllen, WOZU WIT erufen sind, ZAHT. Ehre Gottes, des Vaters, des Sohnes un:
des eiligen (Geistes (Basisformel des ORK un: der ACK)«."
Als Konsens'“ mıt den rchen täuferischer Iradition lassen sich demnach be-
reits jetz olgende Deutungsgehalte der autTte feststellen

eilNaDe Christi Tod un: Auferstehung (a
Neugeburt ın Jesus Christus (b)
Bejahung VON (ottes Liebe 1im Glauben (d)

— Vereinigung »mıt Christus un: zugleic. mıiıt seinem olk aller Zeiten und
Orte« (e)

alle Elemente des Rıtus r1=r3; selbst die Einmaligkeit un:! Unwiederhol-
arkeit der Taufe r4)
Als Divergenz bleibt bestehen:

die edeiorm un: der Bedeutungsgehalt eines »Sakraments« (CE)
als Differenz:

die Erwachsenentaufe bei jenen, die ‚WarLr als Säuglinge getauft worden sind,
TI  . aber die »Gläubigentaufe« egehren.
Als Desiderat bleibt festzuhalten:

die Betonung des aktiven Bekennens iın der Taufe
DIie mMOomentane Gesprächssituation ist nicht bewerten, da{ßs eın jeje-
nıgen ihre eigene Tradition kritisch untersuchen mülfsten, die dem bisher for-



mulierten Konsens nicht zustimmen konnten. Vor der gleichen Herausforde-
runNng stehen ebenso diejenigen Kirchen, die diese gegenseılt1ige Anerkennung
untereinander ausgesprochen en Konrad Ralser meınt recht, der WEeI1-
terhin bestehende 1sSsens mMuUusse gemeinsam bearbeitet werden, der SC
meinsamen Verantwortung für die ekklesiologischen Konsequenzen aus der
einen aufTfe erecht werden. » ES geht €e1 für die Kirchen, welche die Er-
klärung ANSCHOIMMIM aben, auch ıne kritische Überprüfung ihrer “Fatıf:
praxis.«” Die Wertigkeit theologischer Lehren darf ja sicherlich nicht anhand
ihrer zahlenmäfsigen Anhängerschaft beurteilt werden (zumal sich das 1im
Kontext der lobalen ÖOkumene hnehin verschiebt), sondern mu{fß ın der SC
genseltigen un selbst-reflexiven Überprüfung un Abwägung ihrer Begrun-
dungen erorter werden. Dazu ist das fortgesetzte ökumenische espräc.
ausweichlich, wenn die paulinische »Mahnrede« ernst A  3800881 werden soll

Das angemahnte Desiderat Das aktive Bekennen in der Taufe
Wenn ich mich 1mM Folgenden auf die Bewertung der Divergenzen, Differen-
ZenNn un das angemahnte Desiderat konzentriere, empfhehlt esS SICH: den
16 exemplarisch auf das lutherisch-mennonitische espräc vVEICHECI,
da viele dieser Fragen iın den entsprechenden ialogen bereits ausführlich
erortert wurden.‘
Der Dialogbericht aUus Frankreich zıtlert 1ın seiner Präambel aus der Leuen-
berger Konkordie (zu der die Kirchen täuferischer Tradition bekanntlich
nicht ehören), 185881 die gemeinsame Grundlage aller Kirchen der Reforma-
tiıon also auch der Mennoniten herauszustreichen, da{ß VOINl vornherein
manche der historisch überkommenen, gegenseıltigen Vorurteile nicht mehr
e1igens thematisiert werden mussen: »Übereinstimmend haben sS1€e |die Re-
formatoren, F.E.| deshalb bekannt, da{ß Leben und re der ursprüngli-
chen un reinen Bezeugung des Evangeliums In der Schrift I1NESSEN Sind.
Übereinstimmend en S1e die freie un bedingungslose Naı Gottes 1m
eben, terben un Auferstehen Jesu Christi für jeden:; der diese Verheißung
glaubt, bezeugt«. ”
Unstrittig ist demnach, da{ß Leben und Lehre ausschlie{fßlic Schriftprin-
ZIp auszurichten sind. Damit aber »die biblische Otscha uns Z Evange-
lium werden kann, ist das Wirken des eiligen Geistes notwendig«'°. Die
freie un bedingungslose Gnade Gottes Sola gratia) kommt einem jeden im
eDen, terben un! Auferstehen Jesu Christi (solus Christus) allein aus

Glauben sola fide) »Rechtfertigung als Freigesprochen- un Angenommen-
werden des üunders VON (Gott steht aber iın einem Sanz Zusammenhang
mıt der Heiligung un: Erneuerung des Menschen, die ih ZUr Nachfolge Jesu



Christi befähigen.«" reilich wird auch gesehen, da{ißs dieses gemeinsame Erbe
in den lutherischen Kirchen un!: den Täufergemeinden mıiıt unterschiedlichen
Betonungen vertreten wurde.'®
Die Übereinstimmungen 1m Taufverständnis zwischen Mennoniten un! Lu-
theranern sind erstaunlich weitreichend. en den oben bereits erwähnten
Konsens-Aspekten annn ergänzend festgestellt werden:
(g) DIie Taufe ist uUurc Christus eingesetzt;
(h) aute verdankt sich dem irken des eiligen Geistes;
(i) der Glaube ist ın der aufTte notwendig, das eil erlangen.
Entsprechen der mennonitischen TIradition werden die Aspekte des eken-
e1ls un der Nachfolge 1mM direkten espräc. mıiıt den Lutheranern stärker
hervorgehoben:
(j) aufTie ist der Beginn des uen Lebens mıt Christus un also die erufung
ZUT Nachfolge;
(k) au{Tie geschieht auch In dem Bewulßlstsein der Verpflichtung der (Gemein-
schaft gegenüber dem Täufling, die ih begleitet un stärkt:;
(1) aufTtie ist eın Zeichen, das dem Gläubigen Gewißheit gibt.
Das angemahnte Desiderat des aktiven Bekennens ın der Taufe ist 1er in
einer Weise ausgeführt, auf die die rklärung VON Magdeburg hätte zurück-
reifen können.”

Die Differenz zwischen der Ausschließlichkeit der Erwachsenentauftfe und
der Einschließlichkeit der Sauglingstaufe
Für die Wahrnehmung VON Differenzen ist ZU einen wichtig, die Jewel-
lige konfessionelle Perspektive beachten, der chärfe der Differenz
nicht auszuweichen. Zum anderen jeg' aber der entscheidende Gewinn
durch die ökumenische Begegnung 1n der dann folgenden gemeinsamen Be-
trachtung der verschiedenen theologischen un praktischen Aspekte. Hıer
steht die Okumene VOIL der kreativen Aufgabe, den theologischen (3e-
halten 1n einer gemeinsamen Sprachform uUusaruc verleihen, ohne die
gewachsenen Erkenntnisse der beteiligten kirchlichen Traditionen aufzuge-
ben Das ann nicht infach addierend geschehen. Dieser Beratungsprozefß
hält vielmehr das Potential bereit, NEUEC Akzentuierungen setzen un:

Erkenntnissen gelangen. Manchmal ergeben sich Sal Korrekturen
der Je eigenen Lehrauffassung insofern die Konfessionen dies nach ihrem

eigenen Lehrbildungsverständnis zulassen, Was zumindest bei den Kirchen
der Reformation vorausgesetzt werden darf.
Die Herausforderung der gegenseitigen Anerkennung der Taufe manitestiert
sich zunächst unterschiedlich, für die einen konkret 1m Vorwurf der » Wıe-



dertaufe« VO  — bereits als Säuglingen Getauften. Dieser Vorwurf aller-
ings bereits VOTIaUs, da{ß die Säuglingstaufe auch VO  > Mennoniten als recht-
mäfßige aufTie anerkannt wird, weshalb Mennoniten diesen Vorwurf zurück-
welsen. Fur Mennoniten manitestiert sich die Differenz iın der »unter-
schiedslosen Taufe« er Säuglinge, da diese nicht 1ın der Lage sind, eın PCI-
sönliches Glaubensbekenntnis formulieren. Dieser Vorwurf Setiz wle-
derum VOIAaUSs, da{fß der Glaube un: das Bekenntnis der handelnden un: be-
gleitenden Gemeinde nicht als hinreichend für die auftTfe un:! die spater mMOg-
IC Bestätigung des persönlichen aubDens (z.B in der Konfirmation)
esehen werden eın Vorwurf, den diese Kirchen ihrerseits zurückweisen.
Sofort wird eutlıch, da{fß 1er weıltere ärung möglich erscheint, wenn die
grundsätzliche Bereitschaft besteht, die gangigen Vorwürfe mit den 1alog-

kritisch hinterfragen.
Das ist Zu Teil bereits geschehen: » Fur Lutheraner ist CS annehmbar, da{ß die
aute als Gabe (Gottes und das Bekenntnis als Antwort des Täuflings zeitlich
auseinander treten können (Kindertaufe un: Konfirmation).«“) (Gottes Han-
deln in der aufTte bleibt in jedem Fall gültig. Zweifel der Rechtzeitigkeit
und Angemessenheit des je eigenen Bekenntnisses können diese Gültigkeit
nicht außer Kraft setzen »und ZUT Nichtanerkennung der Kindertaufe oder
ihrer ‚Wiederholung:« führen « Mennoniıten sehen ydurch die bei ihnen
praktizierte aufTie auf das Bekenntnis des auDens die abe (Gottes einerseits
un die Antwort des Täuflings andererseits iın SacNlıc. un zeitlich gebote-
1818 Zusammenhang.«“
Im ialog in Frankreich konstatieren Mennoniten och » Die mennonitische
Kirche vollzieht 1Ur die aufTte der Gläubigen un: tauft jeden, der ihr
kommt un:! S1e verlangt, ungeachtet dessen, ob bereits als Kind in einer
deren Kirche getauft worden ist «> Sehr jel behutsamer und differenzierter
formulierten die Mennoniten 1ın Deutschlan ein1ıge re später: » Mennoni-
tische Gemeinden der AM: nehmen utherische Christen In er eoe als
gültig Getaufte auf un bitten s1e, bei ihrem Übertritt eın persönliches Be-
kenntnis Jesus Christus VOT der gottesdienstlich versammelten (Gemeinde
abzulegen. Gemeinden, die Übertretenden eine Bekenntnistaufe empfehlen,
achten jedoch ın jedem Fall die freie Entscheidung des UÜbertretenden un:
üben keinenT1n Richtung auf eine Bekenntnistaufe aus.«?  4
Damit ist aber eine gewIlsse Anerkennung der nach lutherischer Tradition voll-
ZOSCNCN Taufe bereits formuliert. Wie ollten Übertretende SONST als » gültig
Getaufte« anerkannt werden können, Wenn beim Übertritt SCAIUIC eın peCI-
sönliches Bekenntnis Christus VOT der Gemeinde »ausreichend« se1in annn
un: die Erwachsenentaufe nicht ZIIT edingung der Aufnahme emacht wird?



Oftensichtlich kann das Getauftsein Im Einzelfall anerkannt werden. Die Kin-
dertaufe ann als »gültig« angesehen werden, wWenn das persönliche Bekennt-
N1Ss des Getauften ergänzend hinzutritt.
ESs wird allerdings auch ersichtlich, da{ß die individuelle, freie Entscheidung
der betreffenden Person höher bewertet wird als »Anerkennungsformeln«
zwischen Kirchentümern, da{fß durchaus auch einer rwachsenen-
taufe einem bereits als äugling Getauften kommen kann Was dem

der Unwiederholbarkei dann nicht widerspricht, da 1ın einem olchen
Fall die Säuglingstaufe ynicht ewerteLt« wird. Die aufTfe UTC eine utheri-
sche Gemeinde wird also weder genere als »gültig«, och generell als »Uunmn-

Sültig« angesehen. Wenn mennonitische Gemeinden aber verfahren, da{ß
s1e die Entscheidung eines einzelnen Glaubendener als die Verhältnisbe-
stımmung zwischen Konfessionen 1m allgemeinen bewerten, dann wirft das
mehrere wichtige Fragen hinsichtlich der ekklesiologischen Implikationen
ihrer Tauftheologie auf, die 1mM weılıteren och erortern sein werden.
Auch die Dialogpartner in den USA liefßßen die rage bisher unbeantwortet:
» ESs ist nicht klar, bis welchem Grad diese Unterschiede infach 11UT solche
der Betonung sind, un 1ın welchem Ausma({(ß S1e Urc unterschiedliche Anı
thropologien und/oder Ekklesiologien eformt seıin könnten .«*> er CIMP-
fehlen S1e, »da{fß die Evangelisch-Lutherische Kirche in Amerika un: die Men-
nonitische Kirche USA die Fortsetzung VO  - Gesprächen autorisieren, die die
unterschiedlichen Praktiken VO  a aufTtfe un Konfirmation AL egen-
stand aben, entscheiden, ob S$1e komplementär sind.«<°
Offtfensichtlich ist die Überprüfung der Komplementarität der unterschiedli-
chen Tauflehren iıne enKDare Alternative ZUuU schlichten Verharren 1n der
Differenz. Gerade der Dialog iın Deutschland äflst eutlic erkennen, dafß die
1n den konfessionellen Traditionenn)manchmal einselitigen eto-
NUNSCH tatsächlic erst 1n ihrer Komplementarität das Ganze der evangeli-
schen ahnrhel Z USaruc bringen.“' Dies kommt 1im 1NDI1C auf das
Taufverständnis auch 1n multilateralen Gesprächen längst ZUuU UuSdruCcK,
Wenn iın den Konvergenzerklärungen (!) VO  —_ Lima formuliert wird: » DIie
au{ie ist zugleic Gottes Gabe un ISOrn menschlıche Antwort auf diese
Gabe Die Notwendigkeit des auDens für den Empfang des els, WwW1e

iın der Taufe verkörpert un: dargestellt Ist, wird VO  a en Kirchen NeTt-

kannt Persönliche Verpflichtung ist notwendig für eine verantwortliche
Gliedschaft el Christi.«4$ Wird aber diese Komplementarität konsta-
TEePT, dann 1st der Vorwurtf der Wiedertaufe nicht NUuUr verständlich, sondern
auch berechtigt, un ine Überprüfung dieser Praxis auf Seiten der täuferi-
schen Kirchen ist ringen geboten.



In L1ma wurde festgestellt: » DIe Möglichkeit, da{ß Er neutestamentlichen eit
auch die Kindertaufe praktiziert worden ist, ann nicht ausgeschlossen WeI-

den DIie Taufe ach einem persönlichen Glaubensbekenntnis ist jedoch die
ın den neutestamentlichen cArıren eindeutigsten belegte Praxis.«“”
Wenn Mennoniten dem zustımmen, ann reicht in der weılteren Diskussion
der schlichte Verwels auf die neutestamentlichen Zeugnisse für ine generelle
Ablehnung der Säuglingstaufe nicht aus Sehr gut könnten Mennoniten aber

un mıt dieser Beobachtung begründen, sS1e in ihrer Gemein-
schaft weiterhin €e1 Jeiben, keine Säuglinge taufen.
» Die Säuglingstaufe ist aber nicht die einz1ıge Taufform, die in den utheri-
schen Kirchen praktiziert wird.«?° Oftensichtlich erkennen Mennoniten ıne
in einer lutherischen Gemeinde vollzogene Erwachsenentaufe genere Je:
entTalls mufßten s1e das ach dem bereits formulierten Konsens. Daraus älst
sich die wichtige Feststellung ableiten, da{ß ein völliger ONsens iın der Tauf-
re für die gegenseıtige Anerkennung der Taufe keineswegs ZUE Vorausset-
ZUNg emacht wird. Insofern älst sich die ZUr Diskussion stehende rage pra-
zis1ıeren Unter welchen Bedingungen ann das Getauftsein einer Person
derer Konfession genere anerkannt werden?

Konvergenzen in der Interpretation des Taufgeschehens — Taufe als
lebenslanger Prozeß christlicher Inıtiation
Auf die Möglichkeit einer Komplementarität nicht DE In der ehre; sondern
auch hinsichtlich der genannten, einander scheinbar ausschliefßenden Tauf-
praktiken deuten weıtere gemeinsame Formulierungen 1n, auf die sich der
konstruktive Dialog zubewegt: »Lutheraner un Mennoniten betrachten die
aufTte nicht 1Ur als einmaliges Ereignis, sondern auch als einen fortwähren-
den Prozess, der eine entscheidende 1MmM christlichen en spielt,
ohl 1m en der Kirche als (Janzer als auch 1m persönlichen Leben «?' Für
beide Konfessionen vollzieht sich die Aneignung der Bedeutung der Taufe
während des SANZECI christlichen Lebens » Mennoniten anerkennen, da{ß® auch
Getaufte der Vergebung edürftig bleiben.«*%
SO 1st festgehalten, da{ß die gemeinsamen Überlegungen ZUT Bedeutung der
aufTfe für den einzelnen WI1Ie für die Gemeinde/Kirche nicht auf die punk-
tuelle Taufhandlung reduziert werden dürfen, sondern 1ın einen umfassende-
Icnhn Rahmen 1m en der Gemeinde/Kirche tellen sind. Damit welıtet
sich der11U  0 entscheidend. Untersuchungen liturgischer Ordnungen der
Frühen Kirche?® HE die ÖRK-Kommission für Glauben un Kirchenver-
fassung lassen erkennen, da{fß hinsichtlich der aufTtfe früh VO einem Proze{fß
AU.  (=0 wurde, der die Unterweisung, das persönliche Bekenntnis un



den Akt des Untertauchens 1m Wasser einschlielst un ZUr Eingliederung in
das Gemeindeleben » Die autTle ist er nicht 1Ur eın einmaliger H
turgischer Akt,; sondern MUu verstanden werden als Initiatiıon ıIn die Ge-
meinschaft der Glaubenden, als eın lebenslanger Proze{ß des Wachsens VO  .

christlicher Identität un: Erkenntnis.«  34 DIies stellt iıne dringende Anfrage
die mennonitische Praxis der unbedingten Vorordnung des individuellen
Glaubensbekenntnisses VOT das der Gemeinde/Kirche Wenn die Überlegun-
SCH nämlich In diesen umfassenderen Bezugsrahmen gestellt werden, dann
scheint nicht zwingend, die unterschiedlichen Dimensionen der aufTte VOTI-

oder nachzuordnen, da alle genannten Dimensionen des Taufgeschehens als
essentiell un konstitutiv gelten. SO esehen ann annn zumindest nachvoll-
OgCN werden, anderen möglich ist; den Wasser-Rıtus den Be-
ginn des gesamten Prozesses tellen Zur auftfe gehört der Glaube der e1nN-
zeinen WIeEe die Kirche als Gemeinschaft der Glaubenden
Die gemeinsame Arbeitsgruppe der Römisch-katholischen Kirche un: des
ORK pricht urchweg VOIl der y»christlichen Initiation«, VOoNnNn einem »Rahmen
der Taufınitiation«, also VON einem Prozefß, un: schlägt er VOIL, »da{fß jede
TCHE: selbst wenn s1e ihre eigene Tauftradition er  e ın anderen die eine
aufTe in Jesus Christus anerkennt, indem s1e die Ahnlichkeiten des breiteren
Rahmens der Initiation un Auferbauung ın Christus ekräftigt, die iın jeder
Gemeinschaft gegenwartig sind.«?> Die rel Elemente dieses »Rahmens«
Unterweisung oder Auferbauung 1m Glauben, Taufe mıiıt Wasser, Teilnahme

Leben der Gemeinschaft selen für alle 1mM Ritus gegenwartig (wenn auch
nicht 1ın gleicher Weise) un: 1m lebenslangen Proze{fß der christlichen ach-
olge prasent. Es handele sich hierbei »ummm ıne Konvergenz, die mıt der Tatı
sache vereinbar ist un: [0327 dadurch bereichert wird, da{ß verschiedene Ara-
ditionen unterschiedliche Elemente des Rahmens betonen un S1e auf unter-
schıieadliche Ar un Weise anordnen.«?°
Allerdings sagt die Arbeitsgruppe auch, da{fß die beschriebenen Konvergen-
Zzen auf der Tatsache beruhen, die Kirchen »die paradigmatische un: 11OI-

matıve Qualität einer Taufe anerkennen, die aufgrun eines persönlichen
Glaubensbekenntnisses, als das deutlichste Zeichen für das Wesen der Taufe,
vollzogen wird, w1e 1mM Neuen Testament aufgezeigt un VOoNn en Kirchen
praktiziert wird.«?' Hieraus mMag sich ıne ernsthafte Anfrage die Taufpra-
X1S der Säuglingstaufe ergeben, WE z.B VO  - Lutheranern als Hauptargu-
ment für die Säuglingstaufe angeführ wird, ın dieser das deutlichere Zeichen
für die vorauslaufende Nna: Gottes un: die Voraussetzungslosigkeit der
Taufe erkennen. Oftensichtlich ist Lutheranern wichtiger, die Na
Gottes im Taufritus betonen, als das Wesen der aufTtfe umfassend darzu-
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tellen Basierend auf den bisherigen Überlegungen erscheint Mennoniten
iıne solche Argumentationsweise wen1g überzeugend.
In den Kirchen, die auch die Säuglingstaufe praktizieren, scheint ein1ıge Be-
WCBUN$S iın der Akzentuierung ihrer eigenen Lehre möglich geworden se1nN,
die VON den Kirchen der täuferischen TIradition wahr- un: ernstzunehmen
ist: Selbstkritisch wird erkannt, da{ß die Säuglingstaufe ın der lateinischen Ira-
dition VOT allem auf die eologie Augustins zurückgriff, der 1im Streit mıt
den Pelagianern die Auffassung vertrat, INan könne Kinder ohne Taufe der
Gefahr aussetzen, sterben, ohne VOINN der TDSsunde efreit seın » Eine
1NEUC eologie der autTte und ine kritische Neubewertung estimmter Er-
klärungen den Folgen der Erbsünde fürerwürde der christologischen
un der ekklesiologischen Realität der aufTfe mehr Gewicht verleihen.«?®
Auch Mennoniten entwickeln ihr Taufverständnis gerade hinsichtlich des
Initiationsprozesses weiıter. Dies kommt in der Segnung VO  u Neugeborenen
in manchen mennonitischen Gemeinden Z USaTUuC In ıma wurde be-
reits darauf hingewiesen: »Einige dieser Kirchen |der täuferischen Tradition,

befürworten die Darbringung und Segnung VO  - Säuglingen oder Kin-
dern 1n einem Gottesdienst, der normalerweise auch den ank für das (Ge-
schenk des Kindes un auch die Verpflichtung der Multter un: des aters
christlicher Elternschaft 1n sich schließt.«?? Der Bericht der Gemeinsamen
Arbeitsgruppe grei diesen Hınwels auf: » Für Menschen, die In ihrer Kind-
heit 1n der Kirche begrüßßit werden, annn die aufTfe 1im Erwachsenenalter
der persönliche USArucC des Höhepunktes einer Reise der Bekehrung un:!
des auDens se1n, un: 1es ist auch eine der wichtigsten Weisen, wI1e die
Schrift VON der aufTie spricht.«““
ach diesem Durchgang 3in das Dickicht der Argumente un der unter-
schiedlichen Akzentuierungen in Lehre un Praxıs der Kirchen ist festzustel-
len Der vollständige onsens 1n der Tauflehre ist keineswegs Bedingung für
die gegenseılt1ige Anerkennung der Taufe, ohl aber gilt das VOIN Konvergen-
zen 1im gemeiınsamen Verstehen der biblischen Zeugnisse un der geme1nsa-
INenN Interpretation der Tradition. So werden die unterschiedlichen Lehren
auch nicht einfach 1Ur geduldet, sondern können als Bereicherung der öku-
menischen Gemeinschaft empfunden werden, sofern ihre Komplementarität
entdeckt wird.

Das Kriterium der Schriftgemäßheit Die Kirchengemeinschaft unter
Evangelischen Kirchen
Die Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa eschNIO 2001,
da{fß mıiıt Vertretern der baptistischen Bünde kuropas eın theologischer Dia-
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log über die auftTte eführt werden solle.“* In diesem Dialog mıiıt der Europäl-
schen Baptisten Föderation wird eutlich, da{ß bei der Taufanerken-
NUNg nicht die Anerkennung einer tremden Tauflehre gehen kann, SOMN-
dern die rage, ob die Je andere Tre »evangeliumsgemäfß« ist.““ Dieses
Kriterium ist, w1e oben beschrieben, auch für Mennoniten das ma{fßgebliche.
SO esehen ist für Kirchen der täuferischen Tradition die entscheidende
rage, ob die Säuglingstaufe, WI1e S1e In den anderen Kirchen der Reformation
vollzogen wird, beanspruchen ann, auch evangeliumsgemäfßs seiın
Auch dieses espräc. konzentriert sich auf das Proze{ßhafte christlicher in
iıt1atıon. Der Fokus des Prozesses bleibt TelcC die Taufhandlung selbst un
die beteiligten Kirchen fIragen, ob möglich sein könnte, »die verschiedenen
Formen der Taufe verschiedenen Punkten innerhalb eines gemeiınsam Ver-
standenen Prozesses der christlichen Initiation einzuordnen.«“? Ergänzend
bleibt Iragen, ob iıne solche Interpretation VOoN en als »evangeliumsge-
mäfß« angesehen werden annn
Baptisten blieben hier allerdings dabei,; da{ß sS1e sich »durch ihr Verständnis
der biblischen Zeugnisse dazu verpflichtet« fühlen, 1U die aufTte VON gläu-
bigen Jüngern als evangeliumsgemäfß praktizieren.«““ Damit ist aber 1mM
Grunde och keine Aussage getroffen, ob die Säuglingstaufe der anderen
nicht auch »evangeliumsgemäfßs« seın un: INan dennoch bei der eigenen ira-
ditionellen Praxis der Erwachsenentaufe bleiben könne, weil letzteres als das
»deutlichste« Zeugnis erkannt wird. Baptisten meınen, S$1e wollten VOL em
dann bei ihrer Praxis Jeiben, wenn auf eine Säuglingstaufe keine christliche
Unterweisung gefolgt ist. Meines Erachtens mü{fste der unabgeschlossene Pro-
ze{1ß gerade nicht eın Vollziehen des Wasser-Ritus ach sich ziehen,
sondern alle Aufmerksamkeit ware auf die noch ausstehenden Aspekte ZUT

Vervollkommnung der Initiation richten. Insofern ist die Argumentation
der Baptisten ler wen1g überzeugend. (Im Grunde müfsten auch die ande-
TCH Kirchen iıne aufTtfe ohne nachfolgendes persönliches Bekenntnis zumın-
dest als einen unvollständigen Initiationsprozeiß betrachten).

Von der Divergenz ZUr Konvergenz das Sakramentsverständnis
Z7u prüfen ist, ob die entsprechenden Deutungsgehalte, die mıt dem Termi-
11US Sakrament »transportiert« werden, bei Mennoniten womöglich anders
ZUT Sprache gebrac werden. Davon hängt ab, ob In dieser rage 1Nne tat-
sächliche Divergenz festzustellen ist oder ob CS konvergierenden Formu-
lierungen kommen ann
war wurde schon iın Lima betont, da{fß alle Kirchen die Dimensionen VoO  a
Gnade un Glaube als wesentlich für die aufTfe erachten, doch das y»heiße



E1sen«, »ob die Taufe selbst Nal ywirkt:« oder erste ethische Antwort des Be-
kehrten ist«“ blieb offen, urteilt re Birmele. Wirkt das Zeichen auch, Was

65 anzeigt? DIie neueste Ekklesiologie-Studie des ORK ragt, ob die SC
schichtliche Entwicklung der Begriffe »Anordnung« (englisch: »ordinance«)
und »Sakrament« tatsachlic different ist, dael als Umschreibung Jjenes
es verstanden werden, durch den Menschen en in Christus CI-

langen.“° Hier die Begriffe »Zeichen« und »Werkzeug« den traditio-
nellen Sprachgebrauch.“”
Mit dem Hinweis auf das augustinische Verständnis (accedat verbum ad ele-
mMentum ei fit sacramentum“®) wird 1MmM lutherisch-mennonitischen espräc
die Divergenz festgehalten: Lutheraner verwenden für diese Zeichen gOtt-
lichen andelns den Begriff »Sakrament«. Sakramente selen sichtbares Wort
un wollten ZU Glauben helfen un in stärken. »Mennonitische Christen
dagegen vermeiden diese Bezeichnung, da S1e eın magisches Mifsverständnis
befürchten.«“? Und doch hat sich bei Mennoniten »durch eın vertieftes Ver-
ständnis VO  > Kommunikation die Bereitscha erhöht, verstehen, Was

‚Sakrament:« meınt, ohne da{ß® dieser Begriff kingang 1ın ihren Sprachgebrauch
gefunden hat «” Mennoniten werden ohl das » Besondere« der auflie BC-

erklären mussen, wenn sS1€e die verschiedenen Bedeutungsgehalte der
aufTe, die auch S1e AdUus den Zeugnissen des Neuen Testaments erheben,
sammenhalten wollen
Lutheraner un Mennoniten bekennen geme1lnsam, »da{fßs aufTie un end-
ahl Zeichen des göttlichen Gnadenhandelns uns sind: uspruc der
Sündenvergebung un! Zusage des gegenwärtigen Christus in der Kraft des
eiligen Geistes. TE das gepredigte Wort un: die mıiıt dem Wort VeCI-

bundenen Handlungen VO  e Taufe un Abendmahl spricht (Gott die Men-
schen ganzheitlich un eWwe sS1e einem en ın Glaube un ach-
folge.«”' Sollte damit hinreichend beschrieben se1n, Was eın Sakrament meint,
dann läge ler bereits 1ne mögliche Formulierung ZUr Konvergenz VOT,
der zukünftig keine gegenseılt1ige Taufanerkennung scheitern MmMUu: Die blei-
bende Differenz läge dann tatsächlic VOT em 1in dem historisch hoch be-
lasteten Sprachgebrauch, der rühere Streitigkeiten un! die daraus erfolgten
Trennungen STEeTis mıiıt transportiert un die Konvergenz In der ac: NnO-
U1g behindert.
Exemplarisch se1 erinner das Marburger espräc. VOI 1529 zwischen Eu:
ther un Zwingli. In der gemeinsamen Ablehnung eines »magischen« akra-
mentsverständnisses wollte Luther doch unbedingt festhalten, da{fß die abe
Gottes 1mM akrament nicht VO Glauben abhänge, auch WCIN diese Gabe 11UTr
1m Glauben empfangen werden könne. Zwingli ingegen der ursprüngliche



Lehrer vieler Täufer in der chweiz wollte mıiıt seiner Unterscheidung ZW1-
schen aıuiseren Zeichen un inneren (geistlichen) en hervorheben, da{fß
nicht die Elemente selbst Jräger der eilsgabe se]ılen, sondern Zeichen des in
Christus schon verwirklichten euls Und dieses eil werde allein 1mM Glauben
angenommen.”“ Wenn diese Differenz heute hervorgerufen durch eın
gegenseitiges Verstehen ıIn einem völlig anderen historischen Kontext Nie-
derschlag en anı ın anderen, konvergierenden Sprachformen, dann
MUu auch die Ihese VO  — Edmund chlink (S.O.) revidiert werden. Der Ge-
brauch des Begriffs »Sakrament« allein ist keine hinreichende Begründung
mehr für die Verweigerung der gegenseltigen Anerkennung der aufTfe
zumal WEl inzwischen auch och euNllc wird, da{ß® uhnrende Täufer 1im
Jahrhundert selbst diesen Sprachgebrauch bewulflst pflegten, wI1e Menno Ö1-
mons”? oder Pilgrim Marpeck, der explizit für die Beibehaltung des Begriffs
»Sakrament« argumentierte.”“ Das bedarf allerdings eines weıteren, einge-
henden gemeinsamen Studiumss, WEn echte theologische Difierenzen nicht
leichtfertig übertüncht werden sollen.”? Festzuhalten bleibt nämlich auch: Das
»mennonitische Verständnis VO  - Christi Einsetzungen« ist nicht intfach
»identisch mıt em, Was die Lutheraner als Sakrament bezeichnen «”° Weg-
weisend scheint der Vorschlag Von Birmele se1n, der den Begriff der pro-
MISS1O als vorschlägt, die Kluft zwischen kausativem un kogniti-
VeCINn Taufverständnis überwinden. ‘

Kohärenz ın der eigenen Lehre die gegenseitige Anerkennung als Kirche
Zahlreiche Täufergemeinden des Jahrhunderts konnten offensichtlich
das Modell der » Volkskirche« und die Geltung obrigkeitlicher Autorität iın
der Kirche nicht akzeptieren, weil sS1e diese nicht in Einklang bringen VeI-

mochten mıiıt der Form jener Kirche, die S1e 1mM Neuen Testament finden
meinten ® Die Säuglingstaufe War die stärkste Illustration der historisch SC
wachsenen Abhängigkeit zwischen Kirche un Staat Umgekehrt verurteil-
ten die lutherischen Kirchen die Tauf- un Gemeindepraxis der Täufer
scharf, Ja verdamm(t)en die Personen, die solches vertreten (Confessio Au
gustana 9) D Diese Differenzen VO  a} damals werden heute als Divergenzen
beschrieben »während sich die einen für ıne bekennende Kirche mıiıt stren-
gCI Disziplin un: Unabhängigkeit gegenüber dem Staat einsetzen, betonen
die andern eine pluralistische Kirche, oft den Staat gebunden, aber auf-
gebaut RE k O das Wort un die Sakramente.«  60 Konvergierend können FE
theraner un Mennoniten formulieren, da{ß die Kirche »das Zeichen er|
Gegenwart |Christi unter den Menschen«®' ist In ihrem Gemeindeleben
versuche die Kirche, der Welt das Modell einer geschwisterlichen Gesell-
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schaft darzustellen, In der die Liebe herrscht, die bis ZUT Gütergemeinschaft
führen könne. Kirche se1 berufen, Gerechtigkeit un Frieden in der Gesell-
schaft Öördern. » [Damıit kündigt s1e das kommende Reich un stellt
mifßverständliche Zeichen auf. [Dies ist ihre prophetische Funktion.«°  2 Bel
aller »partnerschaftlichen Zusammenarbeit« se1 darum eine kritische Hal-
tung dem Staat gegenüber not1g, damit die Kirche y»ihren prophetischen un
diakonischen [Dienst« erIulien könne. Hierin sind sich Lutheraner un Men-
nonıten einig.°* Verglichen mıt den scharfen Differenzen 1mM Jahrhundert
sind damit heute sehr weitreichende Konvergenzen 1m Kirchenverständnis
ausformuliert.
Wennel Konfessionen darüber hinaus gemeinsam » Wir wI1Issen uns

überall un immer als Mitglieder der ‚Gemeinschaft der Heiligen«.«°* annn
ist das gemeinsame BewulßSstsein für die Universalität der Kirche AaUSSCSPIO-
chen, das die eigenen konfessionellen, okalen und zeitlichen Grenzen über-
schreitet. Die traditionellen Lehrunterschiede werden ausdrücklich nicht
mehr als kirchentrennend angesehen, »weil die uUre| Berufung übertragenen
Dienste un Amter gegenseılt1g anerkannt werden; un:! weil gegenseılt1g
spektiert wird, Was die jeweiligen Partner als nliegen ihres Taufverständ-
N1ISSEeSs entfalten.«°° Mennoniten 1n ihrer Stellungnahme, da{fß s1e »In den
weiterhin bestehenden Unterschieden, besonders ıIn der jeweiligen Auftas-
SUNg ber die Bedeutung der Taufe, keinen TUnN:! sehen]; einander VOTL Gott
geistliche Gemeinschaft un gegenseıltige Anerkennung als Kirche Jesu Chri-
st1 verwe1gern«  66 Diese Einheit muf{fß nicht hergestellt, sondern entdeckt
werden das erkannten auch die Gesprächspartner der EKE un! der Bap-
tiısten » Irotz uNnseTeI Unterschiede in der Auslegung erkennen WITr die (3e:
genwart der wahren Kirche Jesu Christi untereinander an.«  6/
Wenn sich verschiedene Konfessionen gegenseltig als Kirche anerkennen, ist
dann die gegenseltige Anerkennung der Taufe oder das In-Christo-
Getauftsein eines einzelnen nicht die zwingende Voraussetzung hierzu? Ne-
gatıv formuliert: Bedeutet die Nicht-Gültigkeitserklärung eiıner iın einer
deren Konfession vollzogenen auie nicht zwangsläufig auch die Verwelge-
rung der gegenseıtigen Anerkennung als Kirche? ber diese rage ach den
ekklesiologischen Implikationen MUu 1U  - och gesondert nachgedacht WCCI-

den, wWwWwenn iıne Kohärenz 1n den eigenen theologischen Auffassungen w1e
auch In ökumenischen Erklärungen angestrebt wird.
» Die Kirche ist bestrebt,; iıne Gemeinschaft se1nNn, die in treuer Nachfolge
Christi steht, die ın Kontinuität mıt der apostolischen Gemeinschaft lebt, die
Urc die ine aufTfe begründet ist, die nicht rennen ist VON Glaube un:!
Metanoija«°® konnte die Gemeinschaft der Kirchen 1n Santlago formulie-



ICI Im bilateralen espräc Lutheraner und Mennoniten SCINECMNSAM
» DIe Taufe 1ST das CINZISC Sakrament oder die CINZISC Ordnung, HTE die
Menschen Gilieder der Kirche werden &« S1e freilich auch » Das pCI-
sönliche Engagement 1ST notwendig, e1in 1e des Leibes Christi
SCIM X Daraus müßte aber doch folgen, da{ß die Anerkennung des Getauft-

anderen Konfession Bedingung 1ST für die Möglichkeit diese
Person als Glied der universalen Kirche Christi anzusehen Wird S1C als 1€.
der Kirche gesehen, ann mu{fß auch ihre Taufe als » gültig« anerkannt werden
Umgekehrt gilt Wird das Getauftsein der Person nicht anerkannt ann 1ST
damit auch das Kirchesein der anderen Konfession rage gestellt Wie
könnte SIC Kirche Jesu Christi SCHN,; wWwWwenn S1E keine (gültig) getauften Mitglie-
der hat? Die gegenseıllge Anerkennung als Kirche un die Anerkennung der
Taufe bedingen sichg

— Ertrag Wie das gegenseitige Anerkennen des Getauftseins möglich ird
Aus den Beobachtungen bisheriger bi un: multilateraler ökumenischer (3e-
präche lassen sich e11Nes Erachtens zusammenfassend folgende c3Ahiusse
ziehen
(1) Gemeinsames Verständnis der auje als umfassendes Initiationsgesche-
hen ine vollständige UÜbereinstimmung der Tre 1sSt nicht Voraussetzung
für die gegenseltige Anerkennung der aute Daher steht für die Kirchen der
täuferischen Tradition lediglich die rage ZUT Diskussion, ob das Getauftsein
einzelner ach dem Ritus der Säuglingstaufe anerkannt werden ann Wenn
anerkannt wird da{fß ach der Schrift der Wasser Ritus 1Ur en Teil des
umfassenderen Initiationsgeschehens der auflie 1St dem notwendig das
persönliche Glaubensbekenntnis hinzutritt dann 1St 1iNe hinreichende theo-
logische Voraussetzung ZUT Taufanerkennung egeben
(2) Komplementarität der re Können die Konfessionen den bisher
divergierenden und konvergierenden Taufverständnissen C1HE Komplemen-
arıtat den Lehren erkennen, weil die verschiedenen, konstitutiven un
evangeliumsgemäßen Aspekte der Taufe erkennbar werden, dann 1ST das SC-
genseıllge Anerkennen des Getauftseins möglich TeNC können die
sentlichen Aspekte der aufTfe auch weiterhin unterschiedlich betont un her-
vorgehoben werden. Es ist unterscheiden zwischen dem, Was interne
Überzeugung Konfession ist, un: dem, Was ZUT Anerkennung der auftTfe
VON anderen Konfessionen wird n Von rchen der täuferischen Ta
dition muüuüf{fste warte werden, da{iß S1IC den Vollzug Säuglingstaufe dann
als gültig anerkennen, WenNnn diese alle wesentlichen aufßeren Elemente
Taufhandlung nthält Statt Wiederholung des Wasser Ritus 1STt dann
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das nachträgliche persönliche Glaubensbekenntnis ordern Von den Kır-
chen, die die Säuglingstaufe praktizieren, müf{fßste erwarte werden, da{fß S1E VON

Kirchen täuferischer TIradition nicht die Anerkennung der Säuglingstaufe
schliec  iın verlangen, sondern das »Getauftsein«, WeNnn diesem das person-
1C Glaubensbekenntnis efolgt ist
(3) Konvergenz In der Sprache Sollte in kommenden Begegnungen iıne
Sprachform gefunden werden können, die die Deutungsgehalte dessen, Was

1ın anderen Traditionen mıt »Sakrament« bezeichnet wird, Z USdTFrUucCcC.
rıngt, da{ß auch Kirchen der täuferischen Tradition dem zustimmen können,
ohne befürchten mussen, einfach 1n eın tremdes Sakramentsverständnis
»aufgesogen« werden, ann würde 1es eın wirkungsgeschichtlich mäch-
tiges Hindernis in der Anerkennung der Taufe beseitigen.
(4) Kohärenz In der eigenen re ürden die Konfessionen die bereits CI-

reichten Konvergenzen un: den Konsens 1n Fragen der Ekklesiologie DC
meınsam auf die rage der Taufanerkennung übertragen, dann müfte das
der Kohärenz 1n der theologischen re un: des eigenen Taufverständnis-
SC5 willen ZUT gegenseıtigen Anerkennung der Taufe führen.
(5) Keine Preisgabe der eigenen Tradition Daraus olg nicht die Aufgabe der
eigenen Taufpraktiken oder die zusätzliche Aufnahme einer rtremden Praxis.
rchen der täuferischen Tradition mMussen nicht die Säuglingstaufe »amn sich«
anerkennen, mussen nicht die Betonung des für s1e wichtigen Bekenntnis-
SCS des Glaubens in der Taufe untermınıieren un! mussen ihr damit verbun-
denes ekklesiologisches Verständnis nicht zurücknehmen. Kirchen muıt Saug-
lingstaufe mussen nicht die Praxıs der Säuglingstaufe aufgeben und können
mıiıt dem Verzicht auf die » Wiedertaufe« Urc Kirchen täuferischer Tradition
rechnen.
Wenn Mennoniten (und andere Kirchen der täuferischen Tradition) dieser
Argumentation folgen un die angedeuteten Konsequenzen ziehen, dann
werden s1e In den Jetz führenden ökumenischen Gesprächen auch wich-
tige Fragen die anderen tellen en
(a) Wie annn se1n, da{ß Kirchen, die wechselseitig ihre Taufen anerkennen
(vgl. Magdeburg sich nicht auch als Kirchen anerkennen un: /AGR

Abendmahl zulassen?
(b) Wie können Kirchen, die die Säuglingstaufe praktizieren, dem rundle-
genden Aspekt des persönlichen Glaubensbekenntnisses un! der Teilnahme

Leben der Gemeinde mehr eaC  ng schenken?
(C) Wie vermeiden Kirchen, die die Säuglingstaufe praktizieren, den Anschein
eines »magischen Verständnisses«, WE s$1e die Taufe als »Sakrament« be-
zeichnen, insbesondere auch 1a5r Tauffeiern, die offensichtlich nicht inmıit-
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ten der gottesdienstlich versammelten Gemeinde vollzogen werden, sondern
In separaten Familienfeiern?
(d) Wie ann se1n, da{ß andere Kirchen Mennoniten oder Baptisten als
rechtmäßig Getaufte anerkennen un iın ach WwI1Ie VOT gültigen Bekenntnis-
SCI1 derselben Kirchen Personen (!) der täuferischen Tradition »verdammt«
werden?

CS letztlich einer »gegenseıltigen Anerkennung der Taufe« bzw. des Ge-
tauftseins der anderen kommen kann, wird VO  — weılt mehr abhängen als VON

Klärungen der theologischen Tre Dietrich Ritschl hat diese Realität mit
dem Begriff der ytrans-intellektuellen Hermeneutik des Vertrauens« eTr-
fassen versucht. Voraussetzung 1St. da{fß In der ökumenischen Interpretati-
onsgemeinschaft eın Bewulstsein der Zusammengehörigkeit, der Solidarität
un des gemeinsamen »Haushalts« entsteht. » Wer anderen Kirchenge-
meinschaften kann: Bel Euch ist auch der Christus TaeSsenS« steht
auch 1in der ntellektuell verantworteten Analyse un Vergleichung VON Tex-
ten In einem anderen Rahmen als der ökumenische Interpret, dem CS eINZ1g
auf verbalen Konsens ankommt.«/* Eben diese Erkenntnis meıne ich auch 1n
der paulinischen »Mahnrede« des Epheserbriefes erkennen, der 1mM 1C
auf die Einheit der Kirche davon spricht, der Berufung würdig evDen, sich
In Geduld, anftmut un Geduld egegnen und ıIn 1e
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